
Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Tra GV 298/21
03.09.2021
öffentlich

Verpflichtung der neuen sachkundigen Einwohnerin des Ausschusses 
Gemeindeentwicklung, Bau/Verkehr, Ordnung/Sicherheit der Gemeinde 
Tramm

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Zentrale Dienste
Frau Kühl

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Anhörung)

30.09.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Nachdem der Vorsitzende die Sitzung eröffnet hat, verpflichtet er die neue sachkundige 
Einwohnerin Frau Anne Loechel durch Handschlag zur gewissenhaften Erfüllung ihrer 
Pflichten (§ 28 Abs. 3, Satz 4 KV M-V).

Verpflichtungsformel: 

„Sehr geehrte Frau Loechel, 

ich verpflichte Sie auf der Grundlage der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern, Ihr Mandat im Rahmen der Gesetze nach freier, nur dem Gemeindewohl 
verpflichtenden Überzeugung auszuüben. Ich verpflichte Sie zur Teilnahme an Sitzungen 
des Ausschusses, wenn Sie nicht aus wichtigem Grund verhindert sind. Ich verpflichte Sie 
zur Verschwiegenheit über die Ihnen bei Ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten jedoch nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen.“   

Finanzielle Auswirkungen:
Zahlung der sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld) in Höhe von 
40,00 € für die Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses   

  

  





Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 296/21
23.08.2021
öffentlich

Dritte Stufe des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf der 
Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie im RREP WM

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

30.09.2021

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 28.10.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg hat am 
26.05.2021 beschlossen, im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg Kapitel 6.5 Energie, den überarbeiteten 
Entwurf und den Entwurf des Umweltberichtes zur Durchführung der dritten Stufe des 
Beteiligungsverfahrens gemäß § 9 Abs. 3 und § 7 Abs. 3 Landesplanungsgesetz MV 
freizugeben.

Die dritte Stufe des Beteiligungsverfahrens findet vom 31.08.2021 bis zum 02.11.2021 statt.

Im Internet sind die Beteiligungsunterlagen zur Teilfortschreibung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg während des Auslegungszeitraums unter 
www.raumordnung-mv.de sowie unter www.region-westmecklenburg.de einsehbar.

Der Entwurf zur 3. Beteiligung der Teilfortschreibung des RREP WM Kapitel 6.5 wurde 
den Gemeinden zur Stellungnahme übersandt. 

Im Bereich des Amtes Crivitz sind die Windeignungsgebiete Nr. 19/21 Plate (263 ha), Nr. 
46/21 Kladrum (329 ha), Nr. 47/21 Severin (188 ha), Nr. 48/21 Wessin (221 ha) und Nr. 
52/21 Runow (82 ha) geplant. Die Eignungsgebiete sind in den Karten im Anhang 
dargestellt.

Finanzielle Auswirkung:
keine



Anlage/n:
Kartenausschnitte mit den geplanten Windeignungsgebieten im Bereich des Amtes Crivitz
Inhalt des Entwurfes  

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm beschließt im Rahmen der dritten Stufe des 
Beteiligungsverfahrens zur Teilfortschreibung des Kapitels 6.5 Energie des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg folgende / keine Stellungnahme 
abzugeben. 















Gemeinde Tramm

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Tra GV 300/21
06.09.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 210912
Nutzungsänderung gemeindliches Gebäude zu Wohngebäude
Gemarkung Tramm, Flur 1, Flst. 190/121 (Hauptstr. 55c, Tramm)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Priehn

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, 
Ordnung/Sicherheit der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm 
(Vorberatung)

30.09.2021

Gemeindevertretung Gemeinde Tramm (Entscheidung) 28.10.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf dem o. g. Flurstück ist die Nutzungsänderung des gemeindlichen Gebäudes zu 
Wohngebäude geplant (sh. Antragsunterlagen). 

Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich der Abrundungssatzung Tramm und ist somit 
nach § 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 Absatz 1 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn 
sich die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die Grundstücksfläche, 
die durch das Vorhaben überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. 
Das ist vorliegend der Fall. 

Das Regenwasser ist auf dem Baugrundstück zu versickern. Die Zufahrt über den Fahrweg 
zur Kreisstraße ist vorhanden.

Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB ist bis zum 30.10.2021 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Antragsunterlagen



Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Tramm erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 210912  für 
die Nutzungsänderung gemeindliches Gebäude zu Wohngebäude auf dem Flurstück 190/12 
der Flur 1 in der Gemarkung Tramm.

Das anfallende Niederschlagswasser ist auf dem Baugrundstück zu versickern. 






	Ö Top 2 IV Tra GV 298/21
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 01 '21-08-20 AfRLWM Teilfortschreibung RREP WM Karte West'
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 02 '21-08-20 AfRLWM Teilfortschreibung RREP WM Karte Ost1'
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 03 '21-08-20 AfRLWM Teilfortschreibung RREP WM Karte Ost2'
	Ö Top 6 BV Tra GV 296/21 Anlage 04 'RREP WM 3ter Entwurf Inhalt'
	Ö Top 7 BV Tra GV 300/21
	Ö Top 7 BV Tra GV 300/21 Anlage 01 'BA210912 Auszug Antrag'

